Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 28. 3. 1849

Abschnitt III. Das Reichsoberhaupt

Artikel I

§ 68 Die Würde des Reichsoberhauptes wird einem der regierenden deutschen Fürsten übertragen.

§ 69 Diese Würde ist erblich im Hause des Fürsten, dem sie übertragen worden. Sie vererbt im Mannsstamme nach dem Rechte der Erstgeburt.

§ 70 Das Reichsoberhaupt führt den Titel: Kaiser der Deutschen.

§ 71 Die Residenz des Kaisers ist am Sitze der Reichsregierung. Wenigstens während der Dauer des Reichstags wird der Kaiser dort bleibend residiren.

Die Bestimmungen über den Sitz der Reichsregierung bleiben einem Reichsgesetz vorbehalten.

Artikel Il

§ 73 Die Person des Kaisers ist unverletzlich.

Der Kaiser übt die ihm übertragene Gewalt durch verantwortliche von ihm ernannte Minister aus.

§ 74 Alle Regierungshandlungen des Kaisers bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung von wenigstens einem der Reichsminister, welcher dadurch die Verantwortung übernimmt.
Art. III

§ 79 Der Kaiser beruft und schließt den Reichstag; er hat das Recht das Volkshaus aufzulösen.

§ 80 Der Kaiser hat das Recht des Gesetzvorschlages. Fr übt die gesetzgebende Gewalt in Gemeinschaft mit dem Reichstage unter den verfassungsmäßigen Beschränkungen aus. Er verkündigt die Reichsgesetze und erläßt die zur Vollziehung derselben nöthigen Verordnungen.

§ 84 Ueberhaupt hat der Kaiser die Regierungsgewalt in allen Angelegenheiten des Reiches nach Maaßgabe der Reichsverfassung. Ihm als Träger dieser Gewalt stehen diejenigen Rechte und Befugnisse zu, welche in der Reichsverfassung der Reichsgewalt beigelegt und dem Reichstage nicht zugewiesen sind.

Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 28. 3. 1849

Abschnitt IV. Der Reichstag

Artikel I

§ 85 Der Reichstag besteht aus zwei Häusern, dem Staatenhaus und dem Volkshaus

§ 86 Das Staatenhaus wird gebildet aus den Vertretern der deutschen Staaten. 

Artikel IV

§ 95 Die Mitglieder des Reichstages beziehen aus der Reichskasse gleichmäßiges Tagegeld und Entschädigung für ihre Reisekosten. Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz.

§ 96 Die Mitglieder beider Häuser können durch Instruktionen nicht gebunden werden.

§ 97 Niemand kann gleichzeitig Mitglied von beiden Häusern sein.

Artikel V

§ 100 Ein Reichstagsbeschluß kann nur durch die Uebereinstimmung beider Häuser gültig zu Stande komme.

§ 101 Ein Reichstagsbeschluß welcher, die Zustimmmung der Reichsregierung nicht erlangt hat, darf in derselben Sitzungsperiode nicht wiederholt werden. 
Ist von dem Reichstage in drei sich unmittelbar folgenden ordentliche Sitzungsperioden derselbe Beschluß gefaßt worden, so wird derselbe, auch wenn die Zustimmung der Reichsregierung nicht erfolgt, mit dem Schlusse des dritten Reichstages zum Gesetz. Eine ordentliche Sitzungsperiode welche nicht wenigstens vier Wochen dauert, wird in der Reibenfolge nicht mitgezählt.

das Reich belasten.

§ 182 Die Verwaltungsrechtspflege hört auf; über alle Rechtsverletzungen entscheiden die Gerichte.

Der Polizei steht keine Strafgerichtsbarkeit zu.

